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Vorhandenes Maxerial über krim inelle Delikte ist nur in seltenen Fällen fü r 
eine Kom prom ittierung geeignet. ,
In jedem Falle muß das M aterial überp rü ft und geeignet sein, den K andidaten 
zur Zusam m enarbeit m it dem M inisterium  fü r S taatssicherheit zu zwingen. Das 
M aterial muß insbesondere geeignet sein, den K andidaten auch in W estdeutsch
land zu kom prom ittieren, um dessen R epublikflucht zu verhindern.
Das M aterial muß so wirksam  werden, daß der K andidat die Zusam m enarbeit 
m it den Organen des M inisteriums fü r S taatssicherheit einer E nthüllung des 
kom prom ittierenden M aterials vorzieht.

Zur W erbung auf der Grundlage kom prom ittierenden M aterials gehört auch die 
Uberwerbung

Unter Überwerbung versteht m an die W erbung eines bereits fü r einen im peria
listischen Geheimdienst oder eine A gentenzentrale tätigen Agenten auf der 
Grundlage der von ihm gemachten, überprüften  und ihn vor der Zentrale kom 
prom ittierenden Aussagen über seine feindliche Tätigkeit, die seiner M ittäter, 
anderer ihm bekannter Agenturen sowie über die Tätigkeit seiner A uftrag
geber.
Bei der Überwerbung handelt es sich um  die schwierigste W erbung, die jedoch 
sehr erfolgversprechend ist, da sich der gew orbene Geheime M itarbeiter bereits 
in feindlichen Zentren befindet.
Bei der Durchführung einer Ü berw erbung sind folgende Bedingungen zu 
berücksichtigen:

Der Agent muß solche Angaben machen, m it denen er so gebunden ist, daß 
er keinen V errat oder R ücktritt von der W erbung m achen kann oder daß 
eine Republikflucht ausgeschlossen ist.
Die Angaben oder M aterialien des Agenten sind vor der Ü berw erbung zu 
überprüfen und zwar anhand der bereits durch die operative Bearbeitung 
vorhandenen Ergebnisse, durch sofortige Erm ittlungen sowie erforderliche 
Festnahmen.
Entscheidend fü r die Zuverlässigkeit des zu überw erbenden Agenten sind

die Möglichkeit einer richtigen Bindung,
möglichst lückenlose, w ahrheitsgetreue Aussagen,
das Bekenntnis seiner Schuld, was in der Einstellung zu seinem Ver
brechen und in der L ieferung von Beweisen zum  Ausdruck kommt.

Im Verlauf der Vernehm ung soll der A gent in der Regel nicht erkennen, daß 
er überworben werden soll.
Nach Möglichkeit soll der A gent von sich aus den Vorschlag zur W iedergut
machung machen. In A usnahm efällen kann  eine A ndeutung gemacht werden, 
um den Agenten zu Aussagen zu bewegen.
Das Einverständnis zur Zusam m enarbeit m it den Organen fü r S taatssicher
heit m uß in jedem  Falle vorliegen.
Es ist eine schriftliche V erpflichtung erforderlich.
Der Überworbene muß eine Legende haben, die erklärt, wo er sich zur Zeit 
der Überwerbung aufgehalten h a t und die einen überprüfbaren  Beweis 
liefert, so daß nicht einmal ein Verdacht aufkom m en kann.
Die Überwerbung darf der S ituation  entsprechend nicht zu lange Zeit in A n
spruch nehmen, um eine sofortige D ekonspiration zu verhindern.

Die W erbung un ter Ausnutzung m aterieller In teressiertheit

Das Wesen dieser A rt der W erbung besteht darin , daß politisch desinteressierte 
Personen durch m aterielle Zuwendungen fü r die Zusam m enarbeit m it den O r-


